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Datenschutzrichtlinienentwurf COM(2000)385

Sehr geehrter Herr Schmidt,

Dumrath & Fassnacht verlegt seit mehr als 200 Jahren Adressbücher. Wir produzieren für den gesamten Norden Deutschlands mehr als 60 Telefon- und Branchenbücher. Kern des Geschäftes ist es, Daten zu sammeln und zu veröffentlichen. Insofern verfolge ich den Werdegang des Datenschutzrichtlinienentwurfes mit großer Aufmerksamkeit. 

Das Europäische Parlament hat am 6. September 2001 den sogenannten Cappato-Report abgelehnt. Seine Qualität zu beurteilen, ist mir nicht möglich. Ich möchte jedoch, nach zwei Schreiben an Sie vor einigen Monaten, abermals den Versuch unternehmen, Ihnen die Argumente der “Opt-Out”-Befürworter vor Augen zu führen, in der Hoffnung, dass Sie Ihre konsequente Unterstützung der “Opt-In”-Regelung (Art.12.2. des Entwurfes - Eintrag in ein Verzeichnis nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung) für Telefonbücher und Gelbe Seiten lockern.

Die Diskussion um die “Opt-Out/Opt-In”-Regelung wird in letzter Zeit ausschließlich in Verbindung mit den Gefahren der massenhaften, unaufgeforderten Zusendung von gewerblichen E-Mails geführt. Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang die Web-Seite Wim van Velzens (www.wimvanvelzen.nl/s-data-protection_SXB_AM.htm). Auch ich als Datenverleger sehe, dass Spamming eine große Gefahr für die Informationsgesellschaft ist. Ich halte es deshalb für wichtig, das Vertrauen in elektronische Kommunikationsmittel zu stärken.

Die zerstörerische Wirkung der “Opt-In”-Regelung auf klassische Telefonbücher hingegen wird in den Diskussionen kaum bedacht. Das ist fatal, denn ohne Not wird ein wichtiges Instrument der Informationsgesellschaft zerstört. Wie Erfahrungen mit dem „Opt-In“-System an anderer Stelle und Marktstudien zeigen, wird ein großer Teil der Einträge wegfallen. Folge sind unvollständige und damit unzuverlässige Verzeichnisse.

Insofern ist es überaus wichtig, zwischen Telefonbuchinformation und der unaufgeforderten Zusendung gewerblicher E-Mails zu unterscheiden. Beides hat nichts miteinander zu tun. Telefonbücher liefern die Basisinformation zur Nutzung von Telefonen, nicht mehr. Auch die Informationsgesellschaft braucht solche funktionierenden Werkzeuge. Art. 5 des Universaldienstrichtlinienentwurfes bringt das zum Ausdruck, wenn er verlangt, dass zumindest ein umfassendes Buch den Teilnehmern zur Verfügung stehen muss. 

Andererseits muss Datenmissbrauch verhindert werden. Aber es ist unnötig, die “Opt-In”-Regel für Telefonbücher einzuführen, um die unaufgeforderte Zusendung von E-Mails zu verhindern. Traditionelle Telefonbuchinformation sind Name, Adresse und Telefonnummer. Keine E-Mail-Adressen. Zudem: Art. 13 des Entwurfes macht die Zusendung von gewerblichen E-Mails von der vorherigen Zustimmung abhängig, ein starker Schutz für den Verbraucher.

Man muss den Art. 12 Datenschutzrichtlinienentwurf auch im globalen Zusammenhang sehen. Das Telecom Package der Kommission ist auf den Weg gebracht worden, um für den Wettbewerb mit den USA auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikation besser gewappnet zu sein. Auf Grund der unterschiedlichen Ansätze bei Fragen des Datenschutzes haben sich die USA und die Europäische Union auf die Safe Harbour Privacy Principles in langwierigen Verhandlungen geeinigt. Unter dem Punkt CHOICE ist das “Opt-Out”-Prinzip festgeschrieben, lediglich für hochsensible Daten (Religionszugehörigkeit etc.) wird ein “Opt-In”-System installiert. Angesichts der großen Bedeutung des Austausches >USA – Europäische Gemeinschaft< scheint es mir sehr fraglich, ob eine einseitige, kompromisslose Einführung des “Opt-In”-Systems im Sinne der Ziele des Telekom Packages ist.

Ich denke, wir sollten nicht ohne Not bewährte Werkzeuge zerstören, um uns hinterher zu fragen, wie das geschehen konnte. Der belgische Wirtschaftsminister hat gerade beschlossen, die unaufgeforderte Zusendung von E-Mails und SMS zu verbieten. Eine solche Vorschrift ist eindeutig und sinnvoll.

Insofern plädiere ich dafür, dass der Datenschutzrichtlinienentwurf eine “Opt-Out”-Lösung für Telefonbücher beibehält, aber ein “Opt-In”-System für E-Mail-Adressen einführt.

Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen und stehe auch für persönliche Diskussionen zum Thema jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

